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RICHTLINIE 95/40/EG DER KOMMISSION

vom 19. Juli 1995
zur Änderung der Richtlinie 92/76/EWG zur Anerkennung von gemeinschaft
lichen Schutzgebieten mit besonderen pflanzengesundheitlichen Risiken

Eichhof, Ips cembrae Heer, Ips duplicatus Sahlberg und
Ips typographus Heer geändert werden, um den Befürch
tungen im Hinblick auf die entsprechenden Wirts
pflanzen dieser Organismen Rechnung zu tragen .

Aufgrund neuer Informationen aus Schweden und Finn
land ist das für Schweden bezüglich Leptinotarsa decemli
neata Say anerkannte Schutzgebiet zu erweitem, und es
sollte für Finnland ein Schutzgebiet bezüglich Leptino
tarsa decemlineata Say anerkannt werden .

Darüber hinaus gilt die Anerkennung von Schutzgebieten
nur vorübergehend, d. h . bis durch geeignete, von
Sachverständigen der Kommission überwachte Untersu
chungen bestätigt wird, daß ein oder mehrere Schadorga
nismen, für die diese Gebiete als Schutzgebiete anerkannt
wurden, dort weder endemisch noch angesiedelt sind, in
Übereinstimmung mit Artikel 2 Absatz 1 Buchstabe h)
der Richtlinie 77/93/EWG.

In einigen Schutzgebieten wurden weitere Entwicklungen
der betreffenden Schadorganismen und der jeweiligen
Untersuchungen festgestellt. Daher ist es angebracht, die
vorläufige Anerkennung zu verlängern, damit die Infor
mationen über diese Entwicklungen von den erwähnten
Sachverständigen der Kommission beurteilt werden
können.

Die in dieser Richtlinie vorgesehenen Maßnahmen
entsprechen der Stellungnahme des Ständigen
Ausschusses für Pflanzenschutz —

DIE KOMMISSION DER EUROPAISCHEN
GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Richtlinie 77/93/EWG des Rates vom 21 .
Dezember 1976 über Maßnahmen zum Schutz der
Gemeinschaft gegen die Einschleppung und Ausbreitung
von Schadorganismen der Pflanzen und Pflanzenerzeug
nisse {'), zuletzt geändert durch die Richtlinie 95/4/EG
der Kommission (2), insbesondere auf Artikel 2 Absatz 1
Buchstabe h) erster Unterabsatz,

gestützt auf die Richtlinie 92/76/EWG der Kommission
vom 6. Oktober 1992 zur Anerkennung von gemein
schaftlichen Schutzgebieten mit besonderen pflanzenge
sundheitlichen Risiken (3), zuletzt geändert durch die Akte
über den Beitritt Österreichs, Finnlands und Schwedens,
insbesondere auf Artikel 2,

in Erwägung nachstehender Gründe :

Mit der Richtlinie 92/76/EWG wurden bestimmte
Gebiete in der Gemeinschaft für bestimmte Schadorga
nismen bis zum 1 . Juli 1995 als „Schutzgebiete" aner
kannt.

Aufgrund neuester Informationen aus Griechenland,
Italien und Frankreich ist es offenbar nicht mehr ange
bracht, die für diese Länder anerkannten Schutzgebiete
für Ips sexdentatus Boerner in Griechenland, für Antho
nomus grandis (Boh .) und Glomerella gossypii Edgerton
in Italien sowie für Cephalcia lariciphila (Klug.) und
Gilpinia hercyniae (Hartig) in Frankreich weiterhin
anzuerkennen, da diese Schadorganismen vor Ort
vorhanden sind .

Weiterhin ist aufgrund neuer Informationen aus Frank
reich und Portugal davon auszugehen , daß die Größe der
für diese Länder anerkannten Schutzgebiete bezüglich
Erwinia amylovora (Burr.) Winsl . et . al . in Frankreich
sowie für Bemisia tabaci Genn. (europäische Popula
tionen) in Portugal berichtigt werden muß, da diese
Schadorganismen in Teilen der betreffenden Schutzge
biete nun offenbar vorhanden sind. Darüber hinaus sollte
die Größe der für das Vereinigte Königreich anerkannten
Schutzgebiete bezüglich Cephalcia lariciphila (Klug.),
Dendroctonus micans Kugelan, Gilpinia hercyniae
(Hartig), und für Portugal bezüglich Gremmeniella abie
tina (Lag.) Morelet, Hypoxylon mammatum (Wahl .) J.
Miller und Pissodes spp . (europäisch) und für Portugal
bezüglich Dendroctonus micans Kugelan, Ips amitinus

HAT FOLGENDE RICHTLINIE ERLASSEN :

Artikel 1

Artikel 1 der Richtlinie 92/76/EWG erhält folgende
Fassung :

„Artikel 1

Die im Anhang aufgeführten Gebiete der Gemein
schaft werden hinsichtlich der in diesem Anhang an
entsprechender Stelle namentlich aufgeführten
Schadorganismen als .Schutzgebiete' gemäß Artikel 2
Absatz 1 Buchstabe h) erster Unterabsatz der Richt
linie 77/93/EWG anerkannt. Im Fall von Buchstabe a)
Nummern 1 , 2, 3, 4, 7, 8 , 9 , 10 , 11 , 14, 15 und 17,
Buchstabe b) Nummern 1 , 2 und 3 , Buchstabe c)
Nummern 1 , 2, 3, 4 und 5 sowie Buchstabe d)
Nummern 1 , 3 und 4 werden die genannten Gebiete
bis zum 1 . April 1996 anerkannt.

Im Fall der Republik Österreich, der Republik Finn
land und des Königreichs Schwedens werden die
genannten Gebiete bis zum 31 . Dezember 1996 aner
kannt."

(') ABl . Nr. L 26 vom 31 . 1 . 1977, S. 20 .
O ABl . Nr. L 44 vom 28 . 2. 1995, S. 56 .
3 ABl . Nr. L 305 vom 21 . 10 . 1992, S. 12.
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Artikel 2

Der Anhang der Richtlinie 92/76/EWG wird gemäß dem
Anhang zu dieser Richtlinie geändert.

Artikel 3

( 1 ) Die Mitgliedstaaten erlassen die erforderlichen
Rechts- und Verwaltungsvorschriften , um dieser Richt
linie mit Wirkung vom 1 . Juli 1995 nachzukommen. Sie
setzen die Kommission unverzüglich davon in Kenntnis .

Wenn die Mitgliedstaaten diese Vorschriften erlassen,
nehmen sie in den Vorschriften selbst oder durch einen
Hinweis bei der amtlichen Veröffentlichung auf diese
Richtlinie Bezug. Die Mitgliedstaaten regeln die Einzel
heiten dieser Bezugnahme.

(2) Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission unver
züglich die wichtigsten innerstaatlichen Rechtsvor

schriften mit, die sie in dem unter diese Richtlinie
fallenden Bereich erlassen. Die Kommission teilt diese
Vorschriften den anderen Mitgliedstaaten mit.

Artikel 4

Diese Richtlinie tritt am Tag nach ihrer Veröffentlichung
im Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften in Kraft.

Artikel 5

Diese Richtlinie ist an alle Mitgliedstaaten gerichtet .

Brüssel, den 19 . Juli 1 995

Für die Kommission

Franz FISCHLER

Mitglied der Kommission
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ANHANG

1 . In Buchstabe a) Nummer 1 rechte Spalte wird das Wort „Italien gestrichen.

2 . In Buchstabe a) Nummer 2 rechte Spalte wird das Wort „Portugal durch die Worte „Portugal (zwischen
Douro e Minho, Traz-os-Montes, Beira Litoral, Beira Interior, Ribatejo e Oeste, Alentejo, Madeira und
Azoren)" ersetzt.

3 . In Buchstabe a) Nummern 3 und 5 rechte Spalte wird das Wort „Frankreich gestrichen sowie die Worte
„Vereinigtes Königreich (Nordirland und die Insel Man)" durch „Vereinigtes Königreich (Nordirland,
Insel Man und Jersey)" ersetzt.

4. In Buchstabe a) Nummer 4 rechte Spalte wird das Wort „Portugal" gestrichen und das Wort „Jersey"
nach „Nordirland" eingefügt.

5 . In Buchstabe a) Nummern 7, 8 , 9 und 1 1 rechte Spalte wird das Wort „Portugal" gestrichen.

6. In Buchstabe a) Nummer 10 rechte Spalte wird das Wort „Griechenland" gestrichen .

7 . In Buchstabe a) Nummer 1 2 erhält die rechte Spalte folgende Fassung :
„Spanien (Menorca und Ibiza), Irland, Portugal (Azoren und Madeira), Vereinigtes Königreich, Schweden
(Malmöhus, Kristianstads, Blekinge Kalmar, Gotlands Län, Halland), Finnland (die Distrikte Aland,
Turku, Uusimaa, Kymi, Häme, Pirkanmaa, Satakunta)".

8 . In Buchstabe a) Nummer 14 rechte Spalte wird „Vereinigtes Königreich (Nordirland und Insel Man)"
durch „Vereinigtes Königreich (Nordirland, Insel Man und Jersey)" ersetzt.

9 . In Buchstabe b) Nummer 2 wird „Frankreich (Champagne-Ardennes, Elsaß (außer Département Bas
Rhin), Lothringen, Franche-Comté, Rhône-Alpes, Bourgogne, Auvergne, Provence-Alpes-Côte d'Azur,
Korsika, Languedoc-Roussillon)" durch „Frankreich (Champagne-Ardennes, Elsaß (außer Département
Bas Rhin), Lothringen, Franche-Comté, Rhône-Alpes (außer Département Rhône), Bourgogne, Auvergne
(außer Département Puy de Dôme), Provence-Alpes-Côte d'Azur, Korsika, Languedoc-Roussillon)"
ersetzt.

10 . In Buchstabe c) Nummer 1 rechte Spalte wird „Italien (Sizilien)" gestrichen.

11 . In Buchstabe c) Nummern 2 und 3 rechte Spalte wird „Vereinigtes Königreich (Nordirland und Insel
Man)" durch „Vereinigtes Königreich (Nordirland)" ersetzt.


